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Pressemitteilung 44/2011  
 
Deutsche Telekommunikationszentrale zockt 
Verbraucher ab 
Verbraucherzentrale Hessen warnt vor weiterer Betrugswelle 
Frankfurt, 16.05.2011 Zurzeit häufen sich Beschwerden von hessischen 
Verbrauchern, die von der Deutschen Telekommunikationszentrale auf-
gefordert werden, für die Registrierung ihres Telefonanschlusses 94,30 € 
binnen zehn Tagen auf ein Konto der Deutschen Skatbank zu überwei-
sen. Tun sie dies nicht, so entfällt die Registergültigkeit der Rufnummer, 
behauptet die newConnect Zweigniederlassung der Deutschen Tele-
kommunikationszentrale. Da es sich dabei lediglich um einen dreisten 
Abzockversuch handelt, empfiehlt die Verbraucherzentrale Hessen, 
Strafanzeige zu erstatten und keinesfalls zu bezahlen. 

Bei diesem Anschreiben der newConnect handelt es sich lediglich um eine 
neue Masche, mit der Verbrauchern das Geld aus der Tasche gezogen wer-
den soll. Es wird der Eindruck erweckt, dass der Telefonanschluss in Kürze 
gesperrt wird, wenn man den geforderten Betrag nicht zahlt. Das Schreiben 
mit dem Titel „Datenabgleichformular“ und angehängtem Zahlschein erweckt 
durch die Abbildung von Wappen und Berliner Bären sowie die Angabe von 
Aktenzeichen und Rechnungsnummer einen amtlichen Eindruck. Gleichwohl 
sind weder die Internetseite noch der Telefonanschluss der Firma erreichbar.  

Die Staatsanwaltschaft Hanau prüft zurzeit, ob ein Betrugsdelikt vorliegt und  
auch die Deutsche Skatbank prüft ihre rechtlichen Möglichkeiten, das Konto 
zu kündigen. Betroffene Verbraucher sollten daher unbedingt Strafanzeige 
wegen versuchten Betruges stellen und die Rechnung getrost ignorieren. 

Grundsätzlich gilt bei solchen unberechtigten Forderungen: Der Verbraucher 
muss weder zahlen noch widersprechen, Mahnungen und Inkassoschreiben 
dürfen getrost ignoriert werden. Aber Vorsicht: Sobald ein gerichtlicher 
Mahnbescheid kommt, muss innerhalb von zwei Wochen Widerspruch einge-
legt werden – sonst kommt der Gerichtsvollzieher ins Haus.  

Diese Empfehlungen gelten natürlich nicht für den Umgang mit berechtigten 
Forderungen! 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher/innen: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr unter 0900 1 972010. 
1,75 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können 
abweichen. 
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 Hessenweites Servicetelefon der Verbraucherzentrale Hessen e.V.: 
0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem 
Mobilfunk maximal  0,42 € pro Minute. Informationen über alle Beratungs- 
und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminvereinbarung möglich. 
Keine Beratung!  

 
Frei zum Nachdruck, Belegexemplar erbeten 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1· Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karlstraße 2 · 
Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · Darmstadt, 
Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesbaden, Luisenstr. 
19 (im Umweltladen) 
 


